
Besondere Bedingung Nr. 5634
Weitere Ausschlüsse

Die allgemeinen und besonderen Bedingungen dieses Vertrages werden um nachstehende Ausschlüsse ergänzt:

1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die durch Veränderung
am Erbgut von Menschen, Tieren oder Pflanzen entstehen. Kein Versicherungsschutz besteht auch für alle im
ursächlichen Zusammenhang stehenden Schäden mit dem Klonen aller Art und allen daraus verbundenen
Tätigkeiten.

2. Der Versicherer leistet keinen Versicherungsschutz für Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden aller
Art, die in ursächlichem Zusammenhang mit

- Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen jeder Art,
- Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen Eingriffen von hoher Hand,
- Streiks, Aussperrungen, Arbeitsunruhen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen,
- Gewalthandlungen von politischen und terroristischen Organisationen,
- Gewalthandlungen anlässlich öffentlicher Versammlungen, Kundgebungen und Aufmärschen sowie

Gewalthandlungen anlässlich von Streiks und Aussperrungen,
- terroristischen Akten jeder Art stehen.

Es ist unerheblich, ob diese Akte, Gewaltanwendungen bzw. Handlungen durch Gruppen von Personen oder
von Einzelpersonen oder ob diese Akte, Gewaltanwendungen bzw. Handlungen im Auftrag von oder in
Verbindung mit (einer) Organisation (-en) oder (einer) Regierung (-en), sei es auf Grund politischer, religiöser,
ideologischer oder ähnlichen Absichten, ausgeübt oder angedroht werden.

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden an Sachen in ursächli-
chem Zusammenhang mit der allmählichen Emission oder allmählichen Einwirkung von Temperatur, Gasen,
Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder nicht atmosphärischen Niederschlägen (wie Rauch, Ruß, Staub
usw.).

4. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden an Sachen durch
Überflutungen aus stehenden und fließenden Gewässern, die durch solche Anlagen, Maßnahmen und
Einbringungen des Versicherungsnehmers verursacht werden, für die eine Bewilligung im Sinne des
Wasserrechtsgesetzes (BGBl. Nr. 215/1959 in der jeweils geltenden Fassung) erforderlich ist. Ebensowenig
erstreckt sich die Versicherung auf derartige Schadenersatzverpflichtungen, die daraus entstehen, dass der
Versicherungsnehmer an der Herstellung, Lieferung, Wartung oder Reparatur solcher Anlagen unmittelbar
mitwirkt.

5. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die in ursächlichem
Zusammenhang mit Auswirkungen elektromagnetischer Felder stehen

6. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die in ursächlichem
Zusammenhang mit Asbest, asbesthaltigen Substanzen und/oder asbesthaltigen Erzeugnissen stehen.

7. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen;

8. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden aus Anfeindung,
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen;

Weitere Vereinbarungen:
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